
Das ärztliche Gutachten aus 

Sicht der Anwältin 

RA Dr. Martina Haag  
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„Richter sind primär Juristen 

und das ist auch gut so. Wären 

sie Ärzte, wären sie wohl keine 

Richter.“ 

Karina Hellbert, in Staudinger/Thöni (Hg.) Das medizinische Gutachten im Verfahren (2010), 45. 
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Wer oder was ist der Sachverständige im 

Gerichtsverfahren? 

SV sind Personen, die dem Richter in einem Gutachten 

auf Grund ihrer besonderen Fachkunde die ihm fehlende 

Kenntnis von Erfahrungs(grund)sätzen vermitteln, mit Hilfe 

solcher Erfahrungssätze aus feststehenden Tatschen 

Schlussfolgerungen ziehen oder für ihn überhaupt 

streiterhebliche Tatsachen feststellen. 

SV ist damit die „ausgelagerte Festplatte des Richters“ 
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Stellung des SV im Gerichtsverfahren 

„Mitarbeiter“ des Gerichts 

Objektiver und neutraler Dritter an der Seite des Richters 

ra dr martina haag/urbank lind schmied reisch rechtsanwälte og 



„an der Seite des Richters“ – Bedeugung 

im Zivilprozess: 

 Im Zivilprozess gibt es keinen Grundsatz zur amtwegigen 

Wahrheitsforschung! 

Richter – und damit SV – ist durch die Parteien „begrenzt“ 

Gericht muss nicht interessieren, was wirklich passiert ist, 

sondern lediglich, ob es stimmt, was der Kläger 

behauptet. 
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Daher: 

 „Es wird darauf hingewiesen, dass der Tatsachenvortrag der 

Klägerin die Grundlage der erstgerichtlichen rechtlichen Beurteilung 

bildet, die aber gleichzeitig durch das tatsächliche Vorbringen 

beschränkt ist. Das Gericht hat im Rahmen des Vorbringens die 

beantragten und zulässigen Beweise zu erheben; eine 

„amtswegige Fehlersuche“ durch den Sachverständigen ist in der 

ZPO nicht vorgesehen und widerspricht den fundamentalsten 

Grundsätzen des Zivilprozesses.“ 

 EXAKTE FRAGESTELLUNG AN DEN SV 
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Verbot des „Erkundungsbeweis“ im 

Zivilprozess 

 „Die Parteien müssen im Zivilprozess die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachenbehauptungen 
aufstellen, ehe das Gericht das Verfahren zum Beweis dieser Tatsachenbehauptungen durchführt. Werden 
aber Beweise über Tatsachen aufgenommen die von den Parteien gar nicht behauptet wurden, spricht 
man vom Ausforschungs- oder Erkundungsbeweis. Dadurch will die Beweis führende Partei erst jene 
Tatsachen kennenlernen, die zu behaupten sie schon zuvor verpflichtet war. Es kommt ständig vor (und ist 
aufgrund seines typischen Informationsdefizits auch verständlich), dass in einem Arzthaftungsprozess der 
klagende Patient ärztliche Behandlungs- und Aufklärungsfehler geltend macht, ohne sie konkret zu 
bezeichnen. Er will in diesem Fall durch mehr oder weniger geschickte Behauptungen und Beweisanträge 
den Richter veranlassen, einen Sachverständigen mit dem Auftrag zu erstellen, „alle Behandlungs- und 
Aufklärungsfehler festzustellen.“ Dieses Abzielen auf Aufnahme eines Erkundungsbeweises ist unzulässig, weil 
der Beweisführer es ihm zuzurechnendes Tatbestandsmerkmal gar nicht konkret und bestimmt behauptet 
hat, es aber durch den Beweisantrag beweisen will. Da Art und Umfang der Gebühr des Sachverständigen 
nach dem gerichtlichen Auftrag zu beurteilen sind, hat das Gericht den Zweck der Untersuchung möglichst 
genau anzugeben und – soweit sein Fachwissen reicht – auch die Art und den Umfang der vom 
#Sachverständigen erwarteten Leistung. Unklare Prozessprogramme und Gutachtensaufträge führen in der 
Praxis dazu, dass der Sachverständige die Grenzen der ihm aufgetragenen Tatsachenermittlung kaum 
erkennen kann.“  (A. Tanczos/D. Tanczos, Arzthaftung, Der Arzt im Recht 123f) 
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Aufgabe des Richters: 

Gutachtensauftrag: „Der SV möge beurteilen, ob die 

Behandlung des Klägers lege artis war“ 

= FALSCH!!! 

Kann SV auf Präzisierung seines Auftrages bestehen (so er 

will…)? 
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Was ist die Aufgabe des SV? 

Ein Gutachten zu erstellen, dem ein Befund 
vorausgeht. 

Gutachten ist zu begründen  
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„Befund zu erheben“ 

 Befund = Beschreibung von besichtigten Personen, Sachen, 

Örtlichkeiten udgl 

Wenn Tatsachenfeststellung besonderer Fachkunde bedarf (= 

Gesundheitszustand), nimmt SV „Feststellung streiterheblicher 

Tatsachen“ vor. 

Wahrung des Parteiengehörs (= Zuziehung der Parteien, außer 

wenn dies der Schutz der Intimsphäre einer untersuchten Person 

gebietet) 

 SV muss den für Befund notwendigen Sachverhalt ermitteln 
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Gutachten im Zivilprozess 

Gesetz geht primär vom mündlichen 

Gutachten aus  

Entspricht nicht der Gerichtspraxis! 

Regelfall der schriftlichen Begutachtung  

 

 

ra dr martina haag/urbank lind schmied reisch rechtsanwälte og 



Gutachten muss begründet sein 

Eigene Beweiswürdigung des SV-Gutachtens muss 

enthalten sein 

Weg, wie der SV zu seinen Schlussfolgerungen gekommen 

ist, ist nachvollziehbar darzustellen 

Es ist darzulegen, woher die nicht von ihm selbst 

ermittelten Tatschen stammen. 
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Mündliche Erläuterung im Zivilprozess 

Gutachten ist auf Verlangen in der mündlichen 

Verhandlung zu erläutern 

Antrag auf Ladung muss begründet sein („Worüber wird 

Aufklärung begehrt?“) 
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Neuerliche Begutachtung im 

Zivilverfahren 

Wenn sich das Gutachten als ungenügend erweist 

Von mehreren SV widersprüchliche Ansichten geäußert 

Ein SV erst auf Grund seines Gutachtens mit Erfolg 

abgelehnt wurde 
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„ungenügendes Gutachten“ 

Unschlüssiges oder widersprüchliches Gutachten 

Mangelnde Qualifikation des SV wird durch das 

Gutachten sichtbar 

KEINE ENTKRÄFTUNG EINES SV-GUTACHTENS DURCH 

(SACHVERSTÄNDIGE) ZEUGEN 
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Widersprüchliche Angaben durch 

mehrere SV 

Keine Verpflichtung zur Einholung eines 

„Obergutachtens“ 

Gericht kann sich einem anschließen, wobei vorher zur 

Aufklärung/Ergänzung aufzufordern ist 
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Ablehnung 

 Aus denselben Gründen wie ein Richter 

 Bereits ein Privatgutachten in derselben Sache erstattet 

 Persönlich über einen längeren Zeitraum behandelt 

 Nichteinhalten des Gutachtensauftrages 

 Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ist abzulehnen 

 Kein abgesondertes Rechtmittel darüber zulässig! 
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Tipps aus dem Gerichtssaal – persönliche 

Einschätzung 

 Strikt Fragen des Gerichts beantworten 

 Ungefragtes sollte nicht ausgeführt werden – „weitet“ damit den Prozessgegenstand auf 

 Sorgsam mit „Offrecord/außerhalb des Protokolls“ umgehen – nur dann ausführen, wenn 

es später auch im Protokoll Niederschlag finden kann 

 Nicht „vermittelnd“ tätig werden – passt dann keinem… 
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Und wie läuft´s in der Praxis??? 

 Richter fragen Kollegen oder Anwälte, welcher SV „gut“ ist. 

 Gut ist er dann, wenn er kurz, prägnant und klare Antworten gibt; 

 …wenn er für Richter verständlich argumentiert; 

 …sich in keine Rechtsfragen einmischt (wobei das auch von manchen Richtern gewollt 

wird…) 

 …wenn er vorbereitet ist und sich im Akt zurecht findet; 

 …wenn er Diktiergerät bedienen kann. 
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Wie gehen wir RAe mit „unpassenden 

Gutachten“ um? 

 Detaillierte Fragen, die den SV „wanken“ lassen – um allenfalls ihn zu einer Abänderung 

der nicht „passenden“ Antworten zu bewegen oder den Richter von einer „Fehlleistung 

seiner externen Festplatte“ überzeugen 

 (Oft Vorbereitung auf einen Prozess gegen den SV) 

 Weil im eigentlichen Verfahren sind die Parteien dem SV „ausgeliefert“ 
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„Sonderproblem“ Strafverfahren 

 Rolle des „Gerichtsmediziners“? 

 „Gefälligkeitsgutachten“ für die Staatsanwaltschaften, die auch im Hauptverfahren 

herangezogen werden! Keine neuen Gutachter!!!! 
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Fragen? 
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